
Satzung

über die Erhebung von Beiträgen und Gebühren für die zentrale Wasser-
versorgungsanlage der Gemeinde Hartenholm vom 02.12.1998

(Beitrags- und Gebührensatzung Wasserversorgung)

Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein in der Fassung der Bekannt-
machung vom 23.07.1996 (GVOB1. Schl.-H. S. 529), der §§ l, 2, 6, 8 und 9 des Kommunal-
abgabengesetzes des Landes Schleswig-Holstein in der Fassung der Bekanntmachung vom
22.07.1996 (GVOB1. Schl.-H. S. 564) und des § 16 der Satzung der Gemeinde Hartenholm
über den Anschluß an die öffentliche Wasserversorgungsanlage und über die Abgabe von
Wasser vom 02.12.1998 wird nach Beschlußfassung durch die Gemeindevertretung vom
02.12.1998 folgende Satzung erlassen:

I. Abschnitt

§1

Allgemeines

(1) Die Gemeinde betreibt die öffentliche Wasserversorgungsanlage nach Maßgabe der Sat-
zung über den Anschluß an die öffentliche Wasserversorgungsanlage und über die Ab-
gabe von Wasser vom 02.12.1998 als selbständige öffentliche Einrichtung zur zentralen
Wasserversorgung.

(2) Die Gemeinde erhebt nach Maßgabe dieser Satzung
a) Beiträge zur Deckung des Aufwandes für die Herstellung der zentralen öffentlichen

Wasserversorgungsanlage einschließlich der Kosten für den ersten Grundstücksan-
schluß im öffentlichen Bereich (Beitrag),

b) Kostenerstattungen für zusätzliche Grundstücksanschlüsse im öffentlichen Bereich
(Aufwendungsersatz),

c) Kostenerstattungen für die Herstellung, Erneuerung, Beseitigung, Veränderung und
laufende Unterhaltung von Hausanschlußleitungen im privaten Bereich; ferner für die
Veränderung und Beseitigung von Grundstücksanschlußleitungen im öffentlichen Be-
reich auf Wunsch des Eigentümers (Aufwendungsersatz),

d) Gebühren für die Inanspruchnahme der zentralen öffentlichen Wasserversorgungsan-
lage (Benutzungsgebühren).

II. Abschnitt

Beitrag

§2

Grundsatz

Die Gemeinde erhebt, soweit der Aufwand nicht durch Zuschüsse oder sonstige Leistungen
Dritter gedeckt wird, für die Herstellung der zentralen öffentlichen Wasserversorgungsanlage
einschließlich des ersten Grundstücksanschlusses Beiträge zur Abgeltung der durch die Mög-
lichkeit der Inanspruchnahme erwachsenden Vorteile.
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§3

Gegenstand der Beitragspflicht

(1) Der Beitragspflicht unterliegen Grundstücke, die an die zentrale öffentliche Wasserversor-
gungsanlage angeschlossen werden können und für die
a) eine bauliche oder gewerbliche Nutzung festgesetzt ist, sobald sie bebaut oder gewerb-

lich genutzt werden dürfen,
b) eine bauliche oder gewerbliche Nutzung nicht festgesetzt ist, wenn sie nach der Ver-

kehrsauffassung Bauland sind und nach der geordneten baulichen Entwicklung in der
Gemeinde zur Bebauung oder gewerblichen Nutzung anstehen oder wenn sie bebaut
oder gewerblich genutzt sind.

(2) Wird ein Grünstück an die zentrale öffentliche Wasserversorgungsanlage tatsächlich ange-
schlossen, so unterliegt es der Beitragspflicht auch dann, wenn die Voraussetzungen des
Absatzes l nicht erfüllt sind.

(3) Grundstück im Sinne dieser Satzung ist grundsätzlich das Grundstück im bürgerlich-
rechtlichen Sinne.

§4

Beitragsmaßstab für die Wasserversorgung

(1) Der Beitrag für die Wasserversorgung wird als nutzungsbezogener Flächenbeitrag erho-
ben.

(2) Bei der Ermittlung des nutzungsbezogenen Flächenbeitrages werden je Vollgeschoß 100
% der Grundstücksfläche in Ansatz gebracht. Als Vollgeschoß gelten alle Geschosse, die
nach landesrechtlichen Vorschriften Vollgeschosse sind. Ist das Gebäude besonders hoch
(über 5 m) und ist eine Geschoßzahl wegen der Besonderheiten des Bauwerkes nicht fest-
stellbar, werden je volle 2,80 m Höhe des Bauwerkes als ein Vollgeschoß gerechnet.

(3) Als Grundstücksfläche nach Absatz 2 gilt
a) bei Grundstücken, die im Bereich eines Bebauungsplanes liegen, die gesamte Fläche,

wenn für das Grundstück im Bebauungsplan bauliche oder gewerbliche Nutzung fest-
gesetzt ist.

b) bei Grundstücken, die über die Grenzen des Bebauungsplanes hinausreichen, die Flä-
che im Bereich des Bebauungsplanes, wenn für diese darin bauliche oder gewerbliche
Nutzung festgesetzt ist.

c) bei Grundstücken, für die kein Bebauungsplan besteht und die innerhalb eines im Zu-
sammenhang bebauten Ortsteiles liegen (§ 34 BauGB), die Gesamtfläche des Grund-
stücks, höchstens jedoch die Fläche zwischen der jeweiligen Straßengrenze und einer
im Abstand von 50m dazu verlaufenden Parallelen; bei Grundstücken, die nicht an
eine Straße angrenzen oder nur durch einen zum Grundstück gehörenden Weg mit ei-
ner Straße verbunden sind, die Fläche zwischen der der Straße zugewandten Grund-
stücksseite und einer im Abstand von 50 m dazu verlaufenden Parallelen.

d) bei Grundstücken, die über die sich nach den Buchstaben a) bis c) ergebenden Grenzen
hinaus bebaut oder gewerblich genutzt sind, die Fläche zwischen der jeweiligen Stras-
sengrenze bzw. im Falle von Buchstabe c) der der Straße zugewandten Grundstücks-
seite und einer Parallelen hierzu, die in einer Tiefe verläuft, die der übergreifenden
Bebauung oder gewerblichen Nutzung unter Berücksichtigung des Bauwichs ent-
spricht.
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e) bei Grundstücken, für die im Bebauungsplan sonstige Nutzung ohne oder mit nur un-
tergeordneter Bebauung festgesetzt ist oder die innerhalb eines im Zusammenhang be-
bauten Ortsteiles (§ 34 BauGB) tatsächlich so genutzt werden (z.B. Schwimmbäder
und Festplätze, nicht aber Sportplätze und Friedhöfe), 75 % der Grundstücksfläche, bei
Campingplätzen jedoch 100 % der Grundstücksfläche.

f) bei Grundstücken, für die im Bebauungsplan die Nutzung als Sportplatz oder als
Friedhof festgesetzt ist oder die innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteiles
(§ 34 BauGB) tatsächlich so genutzt werden, die Grundfläche der an die Wasserver-
sorgungsanlage angeschlossenen Baulichkeiten geteilt durch die Grundflächenzahl
(GRZ) o,2. Die so ermittelte Fläche wird den Baulichkeiten so zugeordnet, daß ein
einheitliches Grundstück entsteht. Die Fläche wird in einer dem Bescheid beizufügen-
den maßstabsgerechten Zeichnung festgelegt.

g) bei bebauten Grundstücken im Außenbereich (§35 BauGB) die Grundfläche der an die
Wasserversorgungsanlage angeschlossenen Baulichkeiten geteilt durch die GRZ 0,2.
Die so ermittelte Fläche wird den Baulichkeiten so zugeordnet, daß ein einheitliches
Grundstück entsteht. Die Fläche wird in einer dem Bescheid beizufügenden maßstabs-
gerechten Zeichnung festgelegt, höchstens jedoch das gesamte Grundstück.

h) bei Grundstücken im Außenbereich (§35 BauGB), für die durch Planfeststellung einer
der baulichen Nutzung vergleichbare Nutzung zugelassen ist (z.B. Abfalldeponie), die
Fläche des Grundstücks, auf die sich die Planfeststellung bezieht.

(4) Als Zahl der Vollgeschosse nach Absatz 2 gilt
a) soweit ein Bebauungsplan besteht, die darin festgesetzte höchstzulässige Zahl der

Vollgeschosse.
b) bei Grundstücken, für die im Bebauungsplan die Zahl der Vollgeschosse nicht festge-

setzt, sondern nur eine Baumassenzahl oder nur die Höhe der baulichen Anlagen ange-
geben ist, die durch 3,5 geteilte höchstzulässige Baumassenzahl bzw. die durch 3,5 ge-
teilte höchstzulässige Gebäudehöhe, wobei Bruchstellen über 0,5 auf volle Zahlen auf-
gerundet werden. Bruchzahlen bis 0,5 finden keine Berücksichtigung.

c) bei Grundstücken, auf denen nur Garagen oder Stellplätze errichtet werden dürfen, die
Zahl von einem Vollgeschoß.

d) die Zahl der tatsächlichen oder sich durch Umrechnung ergebenden Vollgeschosse,
wenn aufgrund der tatsächlich vorhandenen Bebauung die Zahl der Vollgeschosse
nach Buchstabe a) oder die Baumassenzahl bzw. die Gebäudehöhe nach Buchstabe b)
überschritten werden.

e) soweit kein Bebauungsplan besteht oder in dem Bebauungsplan weder die Zahl der
Vollgeschosse noch die Baumassenzahl bzw. die Gebäudehöhe bestimmt sind,
aa) bei bebauten Grundstücken die Zahl der tatsächlich vorhandenen Vollgeschosse,
bb) bei unbebauten Grundstücken die Zahl der in der näheren Umgebung überwiegend
vorhandenen Vollgeschosse,
cc) bei Grundstücken, die mit einem Kirchengebäude bebaut sind, die Zahl von einem
Vollgeschoß.

f) bei Grundstücken, für die im Bebauungsplan sonstige Nutzung festgesetzt ist oder die
außerhalb von Bebauungsplangebieten tatsächlich so genutzt werden (z.B. Sport-, Fest-
und Campingplätze, Schwimmbäder, Friedhöfe) wird ein Vollgeschoß angesetzt.

g) bei Grundstücken im Außenbereich (§35 BauGB), für die durch Planfeststellungsbe-
schluß eine der baulichen Nutzung vergleichbare Nutzung zugelassen ist, wird - bezo-
gen auf die Fläche nach Abs. 3 Buchstabe h) - ein Vollgeschoß angesetzt.
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(5) Bei Grundstücken, die im Geltungsbereich einer Satzung nach § 4 Abs. 4 und § 7
WoBauErlG liegen, sind zur Ermittlung der Beitragsflächen die Vorschriften entspre-
chend anzuwenden, wie sie bestehen für
a) Bebauungsplangebiete, wenn in der Satzung Bestimmungen über das zulässige Nut-

zungsmaß getroffen sind;
b) die im Zusammenhang bebauten Ortsteile, wenn die Satzung keine Bestimmungen

über das zulässige Nutzungsmaß enthält.

§5

Beitragssatz

Der Beitragssatz für die Herstellung der zentralen öffentlichen Wasserversorgungsanlage be-
trägt 2,44 DM je qm beitragspflichtiger Fläche.

§6

Beitragspflichtige

Beitragspflichtig ist, wer im Zeitpunkt der Bekanntgabe des Beitragsbescheides Eigentümer
des Grundstückes ist. Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet, so ist anstelle des
Eigentümers der Erbbauberechtigte beitragspflichtig. Bei Wohnungs- und Teileigentum sind
die einzelnen Wohnungs- und Teileigentümer nur entsprechend ihrem Miteigentumsanteil
beitragspflichtig. Miteigentümer oder mehrere aus dem gleichen Grund dinglich Berechtigte
sind Gesamtschuldner.

§7

Entstehung der Beitragspflicht

(1) Die Beitragspflicht entsteht jeweils mit der betriebsfertigen Herstellung der zentralen öf-
fentlichen Wasserversorgungsanlage vor dem Grundstück einschließlich des ersten
Grundstücksanschlusses.

(2) Für unbebaute Grundstücke, die innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteiles
(§ 34 BauGB) oder des Geltungsbereiches eines Bebauungsplanes (§ 30 BauGB) liegen,
entsteht die Beitragspflicht erst, wenn die Erfordernisse des Absatzes l erfüllt sind und
das Grundstück mit anzuschließenden Gebäuden bebaut oder tatsächlich angeschlossen
wird.

(3) Im Falle des § 3 Abs. 2 entsteht die Beitragspflicht mit dem Anschluß, frühestens jedoch
mit dessen Genehmigung.

(4) Ändern sich für ein bebautes Grundstück die für die Beitragsbemessung nach § 4 Abs. 3
Buchstabe c), f) und g) maßgebenden Umstände und erhöht sich dadurch der grund-
stücksbezogene Nutzungsvorteil, entsteht ein dem höheren Vorteil entsprechender zusätz-
licher Beitrag. In diesem Fall entsteht die Beitragspflicht mit Beginn der Maßnahmen, die
den höheren Nutzungsvorteil entstehen lassen.
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§8

Vorauszahlungen

Auf Beiträge können angemessene Vorauszahlungen gefordert werden, sobald mit der Aus-
führung der Maßnahme begonnen wird. § 6 gilt entsprechend. Eine geleistete Vorauszahlung
ist bei Erhebung des endgültigen Beitrages gegenüber dem Schuldner des endgültigen Beitra-
ges zu verrechnen.

§9

Veranlagung, Fälligkeit

Der Beitrag wird durch Bescheid festgesetzt und zwei Monate nach der Bekanntgabe des Be-
scheides fällig. Das gleiche gilt für die Erhebung einer Vorauszahlung.

Die Gemeinde kann Ratenzahlung oder Verrentung bewilligen. Die Ratenzahlung innerhalb
von 12 Monaten wird zinsfrei gewährt. Über diesen Zeitraum hinaus kann Verrentung auf die
Dauer von längstens 10 Jahren gewährt werden. Dabei ist der Beitrag vom Tage der Bekannt-
gabe des Bescheides an mit 6 % jährlich vom jeweiligen Restbetrag zu verzinsen. Anträge auf
Ratenzahlung bzw. Verrentung sind innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des Beschei-
des zu stellen.

III. Abschnitt
Erstattung der Kosten für Grundstücksanschlüsse und für Hausanschluß-

leitungen

§10

Entstehung des Erstattungsanspruches

(1) Stellt die Gemeinde auf Antrag des Grundstückseigentümers für ein Grundstück einen
weiteren Grundstücksanschluß oder für eine von einem Grundstück, für das die Beitrags-
pflicht bereits entstanden ist, abgeteilte und zu einem Grundstück verselbständigte
Teilfläche einen eigenen Grundstücksanschluß an die zentrale öffentliche Wasserversor-
gungsanlage her (zusätzliche Grundstücksanschlüsse), so sind der Gemeinde die Aufwen-
dungen für die Herstellung solcher Grundstücksanschlüsse in der tatsächlich entstandenen
Höhe zu erstatten. §§6 und 9 gelten entsprechend. Der Erstattungsanspruch entsteht mit
der betriebsfertigen Herstellung des Grundstücksanschlusses.

(2) Die Kosten für die Herstellung, Erneuerung, Beseitigung, Veränderung und laufende Un-
terhaltung der Hausanschlußleitung im privaten Bereich sowie die Kosten für die Verän-
derung und Beseitigung der Grundstücksanschlußleitung, wenn diese infolge baulicher
Arbeiten auf dem Grundstück oder anderer Maßnahmen des Eigentümers anfallen, sind
der Gemeinde in der tatsächlich entstehenden Höhe zu erstatten. §§6 und 9 gelten ent-
sprechend. Der Erstattungsanspruch entsteht nach Vorlage der jeweiligen Schlußrech-
nungen für die Arbeiten.

Beitrags- und Gebührensatzung Wasserversorgung Gemeinde Hartenholm Seite 5



IV. Abschnitt

Benutzungsgebühren

§11

Grundsatz

Für die Inanspruchnahme der zentralen öffentlichen Wasserversorgungsanlage werden Benut-
zungsgebühren für die Grundstücke erhoben, die an diese öffentliche Wasserversorgungsan-
lage angeschlossen sind.

§12

Gebührenmaßstab und -satz

(1) Die Wassergebühr wird in Form einer Grund- und Zusatzgebühr erhoben.
(2) Die Grundgebühr wird nach der Nennleistung der verwendeten Wasserzähler bemessen.

Befinden sich auf einem Grundstück mehrere Wasserzähler, so wird die Grundgebühr
nach der Nennleistung jedes einzelnen Wasserzählers bemessen. Die Grundgebühr beträgt
bei der Verwendung von Wasserzählern mit einem Nenndurchfluß
bis qn 2,5 5,00 DM/Monat
bis qn 6 12,00 DM/Monat
bis qn 10 20,00 DM/Monat

(3) Die Zusatzgebühr wird nach der Wassermenge bemessen, die der öffentlichen Wasserver-
sorgungsanlage entnommen wird. Die Zusatzgebühr berechnet sich nach der durch Was-
serzähler ermittelten Wasserentnahme. Berechnungseinheit für die Gebühr ist l m3 Was-
ser. Die Zusatzgebühr beträgt 2,36 DM je m3 entnommenes Wasser.

(4) Hat ein Wasserzähler nicht richtig oder überhaupt nicht angezeigt, so wir die Wasser-
menge von der Gemeinde unter Zugrundelegung des Verbrauchs des Vorjahres und unter
Berücksichtigung der begründeten Angabe des Gebührenpflichtigen geschätzt.

(5) Wird auf einem Grundstück Bauwasser entnommen, ohne daß ein Wasserzähler installiert
ist, ist eine Pauschalgebühr für 40 m3 Wasser zu entrichten.

§13

Gebührenpflichtige

(1) Gebührenpflichtig ist der Eigentümer des Grundstücks, bei Wohnungs- oder Teileigentum
der Wohnungs- oder Teileigentümer. Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet,
ist der Erbbauberechtigte anstelle des Eigentümers gebührenpflichtig. Die Wohnungs-
und Teileigentümer einer Eigentümergemeinschaft sind Gesamtschuldner der auf ihr ge-
meinschaftliches Grundstück entfallenden Gebühren. Miteigentümer oder mehrere aus
dem gleichen Grund dinglich Berechtigte sind Gesamtschuldner.

(2) Beim Wechsel des Gebührenpflichtigen geht die Gebührenpflicht mit Beginn des auf den
Übergang folgenden Monats auf den neuen Pflichtigen über. Wenn der bisherige Gebüh-
renpflichtige die Mitteilung über den Wechsel (§ 17) versäumt, so haftet er für die Gebüh-
ren, die auf den Zeitraum bis zum Eingang der Mitteilung bei der Gemeinde entfallen, ne-
ben dem neuen Pflichtigen.
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§14

Entstehung und Beendigung der Gebührenpflicht

Die Gebührenpflicht entsteht, sobald das Grundstück an die zentrale öffentliche Wasserver-
sorgungsanlage angeschlossen ist und dem Grundstück Wasser zugeführt wird. Sie erlischt,
sobald der Grundstücksanschluß beseitigt wird oder die Abnahme von Wasser endet.

§15

Erhebungszeitraum

Erhebungszeitraum ist das Kalenderjahr. Als Berechnungsgrundlage für den Erhebungszeit-
raum gilt der nach Wasserzähler ermittelte Wasserverbrauch der Ableseperiode, die jeweils
dem 31.12. des Kalenderjahres vorausgeht.

§16

Heranziehung und Fälligkeit

(1) Die Heranziehung zur Gebühr erfolgt durch schriftlichen Bescheid, der mit einem Be-
scheid über andere Abgaben verbunden werden kann.

(2) Die Gebühr wird nach der Menge des im vergangenen Abrechnungszeitraum entnomme-
nen Wassers vorläufig berechnet. Der vergangene Abrechnungszeitraum wird gleichzeitig
endgültig abgerechnet. Bestand für einen Anschluß im vergangenen Kalenderjahr keine
Gebührenpflicht oder hat sich der Benutzungsumfang seitdem wesentlich geändert, wird
die zugrunde zu legende Wassermenge geschätzt. Bei Beendigung der Gebührenpflicht
für einen Anschluß oder bei einem Wechsel des Gebührenpflichtigen wird unverzüglich
die entnommene Wassermenge ermittelt und abgerechnet.

(3) Die Gebühr wird in Vierteljahresbeträgen jeweils am 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11.
fällig. Die durch bisherigen Bescheid festgesetzten Vierteljahresbeträge sind innerhalb des
nächsten Jahres zu den angegebenen Zeitpunkten solange zu zahlen, wie der neue Be-
scheid noch nicht erteilt worden ist.

(4) Bei der Neuveranlagung ist die Gebühr für verstrichene Fälligkeitszeitpunkte innerhalb
eines Monats nach Bekanntgabe des Bescheides in einer Summe zu zahlen. Nach Beendi-
gung der Gebührenpflicht endgültig festgestellte Abrechnungsbeträge sind innerhalb eines
Monats nach Bekanntgabe des Bescheides auszugleichen. Dasselbe gilt für die Abrech-
nung von Schätzungen.

(5) Die Gebühr für Bauwasser ist innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des Bescheides
zu zahlen.

V. Abschnitt

Schlußbestimmungen

§17

Auskunfts- und Duldungspflicht

(1) Die Abgabepflichtigen und ihre Vertreter haben der Gemeinde jede Auskunft zu erteilen,
die für die Festsetzung und Erhebung der Abgaben erforderlich ist.
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(2) Beauftragte der Gemeinde dürfen nach Maßgabe der Abgabenordnung Grundstücke betre-
ten, um Bemessungsgrandlagen für die Abgabenerhebung festzustellen oder zu überprü-
fen. Die Abgabenpflichtigen haben dies zu ermöglichen.

§18

Anzeigepflicht

(1) Jeder Wechsel der Rechtsverhältnisse am Grandstück ist der Gemeinde sowohl vom Ver-
äußerer als auch vom Erwerber innerhalb eines Monats schriftlich anzuzeigen.

(2) Sind auf dem Grandstück Anlagen vorhanden, die die Berechnung der Abgaben beeinflus-
sen, so hat der Abgabenpflichtige dies unverzüglich der Gemeinde schriftlich anzuzeigen.
Dieselbe Verpflichtung besteht für ihn, wenn solche Anlagen neu geschaffen, geändert
oder beseitigt werden.

§19

Betriebsstörungen

Bei Betriebsstörungen oder Außerbetriebsetzung der öffentlichen Wasserversorgungsanlage
durch betriebsnotwendige Arbeiten sowie bei Auftreten von Mängeln und Schäden, die durch
höhere Gewalt (Wassermangel bei anhaltender Trockenheit, Frost, Seuchengefahr usw.) her-
vorgerufen werden, hat der Gebührenpflichtige keinen Ansprach auf Schadenersatz, Erlaß
oder Ermäßigung der Gebühren.

§20

Datenverarbeitung

(1) Zur Ermittlung der Abgabenpflichtigen und zur Festsetzung der Abgaben im Rahmen der
Veranlagung nach dieser Satzung ist die Verwendung der erforderlichen personenbezoge-
nen und grundstücksbezogenen Daten, die aus der Prüfung des gemeindlichen Vorkauf-
rechts nach §§ 24 bis 28 BauGB und § 3 WoBauErlG der Gemeinde bekannt geworden
sind, sowie aus dem Grundbuchamt, den Unterlagen der unteren Bauaufsichtsbehörde, des
Katasteramtes und des Einwohnermeldeamtes durch die Gemeinde zulässig. Die Ge-
meinde darf sich diese Daten von den genannten Ämtern und Behörden übermitteln lassen
und zum Zwecke der Abgabenerhebung nach dieser Satzung weiterverarbeiten.

(2) Die Gemeinde ist befugt, auf der Grandlage von Angaben der Abgabenpflichtigen und von
nach Absatz l anfallenden Daten ein Verzeichnis der Abgabenpflichtigen mit den für die
Abgabenerhebung nach dieser Satzung erforderlichen Daten zu führen und diese Daten
zum Zwecke der Abgabenerhebung nach dieser Satzung zu verwenden und weiterzuver-
arbeiten.

(3) Die Verwendung von Datenträgern ist zulässig.

§21

Mehrwertsteuer

Die in dieser Satzung festgesetzten Beiträge, Gebühren und Ersätze sind Nettobeträge; et-
waige Mehrwertsteueranteile werden zusätzlich erhoben.
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§22

Ordnungswidrigkeiten

Zuwiderhandlungen gegen Bestimmungen dieser Satzung sind Ordnungswidrigkeiten nach
§ 18 Abs. 2 Nr. 2 des Kommunalabgabengesetzes.

§23

Übergangsregelung

(1) Die Gebührensätze gem. § 12 Abs. 2 und 3 treten mit der Aufnahme der Wasserlieferung
durch den Eigenbetriebes Amt Kisdorf in Kraft. Bis zu dieser Wasserlieferung gelten die
Gebührensätze gem. Absatz 2 und 3.

(2) Die Grundgebühr wird nach der Nennleistung der verwendeten Wasserzähler bemessen.
Befinden sich auf einem Grundstück mehrere Wasserzähler, so wird die Grundgebühr
nach der Nennleistung jedes einzelnen Wasserzählers bemessen. Die Grundgebühr beträgt
bei der Verwendung von Wasserzählern mit einem Nenndurchfluß
bis qn 2,5 0,50 DM/Monat
bisqn6 1,20 DM/Monat
bis qn 10 2,00 DM/Monat

(3) Die Zusatzgebühr wird nach der Wassermenge bemessen, die der öffentlichen Wasserver-
sorgungsanlage entnommen wird. Die Zusatzgebühr berechnet sich nach der durch Was-
serzähler ermittelten Wasserentnahme. Berechnungseinheit für die Gebühr ist l m3 Was-
ser. Die Zusatzgebühr beträgt 1,30 DM je m3 entnommenes Wasser.

§24

Inkrafttreten

Diese Abgabensatzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.
Gleichzeitig treten die entsprechenden Vorschriften der Beitrags- und Gebührensatzung vom
09.12.1992 außer Kraft.

Hartenholm, den 02.12.1998^

Bürgermeister
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